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Die Kommunikationsbarriere überwinden

• Dolmetscher*innen und Assistenz 
• Unterrichtsgespräch 
• Audiovisuelle Medien 
• Sprechstunde 
• Prüfungen und Nachteilsausgleiche

„Hildesheimer Treppe“



Kommunikationsbarriere

Gebärdensprachdolmetscher*innen 

Schriftdolmetscher*innen 

Tutor*innen 

Mitschreibkräfte



Unterrichtsgespräch

• Verzögerungen durch das Dolmetschen 

• Gesprächsdisziplin 

• Adminrechte 

• Pausen



Audiovisuelle Medien: Untertiteln!

- möglichst nah am Original 

- zweizeilig in Dreiecksform 

- mindestens halb-transparent 
unterlegt 

- ca. 13 Zeichen pro Sekunde lesbar
im Dreiecksformat

Untertiteln

Das hier sind 121 Zeichen inklusive Leerzeichen = ca. 10 Sekunden.



Gute Untertitel
So könnten sie aussehen ->



Sprechstunde
Gestalten Sie Ihre  
Sprechstundenzeiten  
so flexibel wie möglich.

Abhängig von Zeiten der 
Dolmetscher*innen 

Möglicherweise mehr Fragen.



Prüfungen

Studierende mit Behinderung/chronischen Krankheiten haben ggf. 
Anspruch auf Nachteilsausgleiche.  

- Zeitverlängerung bei Klausuren 

- Umwandlung in mündlich/schriftliche Prüfungen 

- Duden, eingeschränkte Bewertung der Grammatik/Rechtschreibung 

- Dolmetschende in der Prüfung, Übersetzung der Fragen



Nachteilsausgleiche

Beeinträchtigung muss nicht amtlich als (Schwer-) Behinderung festgestellt 
sein. Nur 8 Prozent der beeinträchtigten Studierenden verfügt über einen 
Schwerbehindertenausweis (Umfrage „beeinträchtigt studieren“, 2012) 

Antrag:  

(1) Nachweis Beeinträchtigung  

(2) Nachweis Studienerschwernis


